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fundamentaltheologische rage nach dem ZU-FUNDAMENTALITIHEOLOGIE grundeliegenden Offenbarungsverständnis (zum
Beispiel 2 / 3 'r 506, 515) an, verbleibt ber letzt-
lich auf der Position eines Kommentators So

BUCKENMAIER ACHIM, „Schrift und Tadı- ware etw:; die rage nach dem Sinn der Aussage,
t10N  d seıit dem 'atl  num Il. Vorgeschichte und etw: (zum Beispiel Glaubens-
ezeption. (Konfessionskundliche und ONM satz) se1i der Schri enthalten (vgl 165, 173
verstheologische Studien, Hg VO] Johann- „finde! sich”], 190 |„ausgeschöpft”], 22 'r 37/4,
Adam-Möhler-Institut, Band LXJH) Bonifatlius, 495 |„schöpfen“] uSsW.), VO!]  > grundlegender Be-
Paderborn 1996 560) Kart. Geb. 158,—/ eu!  g gegenwärtige Entwicklungen

3,—-/sFr 150,—. Theologie und Kircht  D rotz dieser offenen Fra-
Mie dieser Arbeit, die 1995 der Katholisch- ste Buckenmaiers Buch ınen wichtigen
Theologischen Fakultät der Uniıversität München Beitrag ur (rezeptionsgeschichtlichen) Erfor-

schung des Zweiten Vatikanums dar.sertation aNSCHNOHNUNEN wurde, greift
Achim Buckenmaier eine Fragestellung auf, die Corrigenda: 7 'g Zeile: Häretiker; 8 '
seit der eformation bis die Zeit unmiüittelbar eile: aktualisierte; 102, 317, e11e:
nach dem Zweiten Vatikanischen ONZI.| Von ent- ökumenische; 105, 336, ‚e1le: Her-

meneutik; 191, /68, Zeile: eınen ief-scheidender Bedeutung W: weil s1e „Dbis n die
Wurzel des reformatorischen Anliegens, der punkt; 23 'g Zeile: unterschiedlich; 251,
konfessionellen Divergenz und der kirchlichen Zeile [zweites „wie”“” mufß entfallen]; 275,
Spaltung reicht“ Auch V  W  Venn die Proble- Zeile: Qualifizierung; 313, Zeile:
matıik des 'erhältnisses VO!]  » und Tradıtıon Jlediglich; 394, Zeile: |Anmerkung” ist
keine unmittelbare Aktualität mehr aufweist, irrtümlich großgedruckt]; 431, Zeile
haält der utor eine rezeptionsgeschichtliche und Quaestio disputata.
theologische Untersuchung für angebracht, weil Linz Franz Gmainer-Pranzl
S1e rAN besseren erstandnuıs ines der wichtig-
ST  ß Dokumente des Zweiten Vatikanums, näam-

der Offenbarungskonstitution Deı erDum,
beiträgt. KIRCHENGESCHICHTE
Nach einıgen grundsätzlichen Vorbemerkungen

der Einleitung (17-26) und ıner Skizzierung
des Schrift-Traditions-Verhältnisses im Judentum
und den ıblıschen Schriften (27-54 erfolgt eiıne LANGENFELD MICHAEL FELIX, Bischöfliche
Darstellung der wichtigsten Posiıtionen und Bemühungen Weiterbildung und Kooperation
S}  1  un.  e nachbıiblischer Zeıt (55—207), anse- des Seelsorgeklerus. Pastoralkonferenzen deut-
angen VO]  3 der Kanonbildung chıe als „Akt schen Sprachraum des Jahrhunderts. Eine 1N-
ekklesialer Selbstvergewisserung” 60) verstan- stitutionengeschichtliche ntersuchung. (Römi-
den wird über die Patristik, mittelalterliche sche Quartalschrift, 51 Supplementheft).

Reformation, Irienter Oonzıil bis ZUu Herder 1997. Ln. 198,—.
theologischen Entwürfen des und Jahr- Ausbildung und Weiterbildung des Klerus stel-
hunderts Zentral ist schließlich die Auseinan- len wesentliche Voraussetzungen iner gedeih-
dersetzung mut der Konstituion „Dei 'er!  “ lichen Seelsorgearbeit dar. Dem ONZ]1: VO!]  a}
des weılen Vatikanischen Konzıils 8-2 Der rlien! lag VOT lHem die gediegene „Ausbildung”
restliche Teil des Buches befaßt sich mıiıt der theo- der Geistlichen Herzen. Der utor, der ıch
logischen und lehramtlıchen ezeption 2—4' mıiıt der gezielten „Fortbildung” beschäftigt, geht
des Verhältnisses Von und Tradition, wI1e ersten Teil se1ines Werkes aus: auf die

ONZL. formuliert wurde. FEin etztes Kapi- vielen atze 1m Verlauf der Kirchengeschichte
tel versucht, eın Ergebnis 497-51 der gesamten e1ın, die durch rien! ebenfTfalls Neu«€&€e Motivationen
Entwicklung festzuhalten. und Impulse erhielten (zum Beispiel astoral-
Der Wert dieser Untersuchung jeg! der SOTS- kontfterenzen des hl. arl Borromaeus, jenstags-
fältigen Aufarbeitung vieler relevanter Beiträge konferenzen des Vinzenz von Paul, Collationes

strıttigen rage nach dem theologischen der esuilten, Pastoralkonferenzen Wes-
Bezug VO!]  5 Heiliger underÜber- senbergs). Der systematische ufbau beschöflich
lieferung, wIıe das umfangreiche 1feratiur- angeordneter Pastoralkonferenzen, welche der
verzeichniıs 17-5 dokumentiert. Buckenmaier theologisch-praktischen Weiterbildung und der
zie! allerdings aus seiner Auseinandersetzung Gemeinschaftspflege dienen ollten, erfolgte
Ir sehr vorsichtig systematisch-theologische ber rSt Jahrhundert, wobei durchaus
Konsequenzen; chneidet Z V  W  W  Var manchmal die die eıt der Aufklärung angeknüpft werden
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• BUCKENMAIER ACHIM, "Schrift und Tradi­
tion" seit dem Vatikanum 11. Vorgeschichte und 
Rezeption. (Konfessionskundliche und kontro­
verstheologische Studien, Hg. vom Johann­
Adam-Möhler-Institut, Band LXll). Bonifatius, 
Paderbom 1996. (560). Kart. Geb. DM 158,-/ 
S 1.153,-/sFr 150,-. 
Mie dieser Arbeit, die 1995 an der Katholisch­
Theologischen Fakultät der Universität München 
als Dissertation angenommen wurde, greift 
Achim Buckenmaier eine Fragestellung auf, die 
seit der Reformation bis in die Zeit unmittelbar 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil von ent­
scheidender Bedeutung war, weil sie "bis an die 
Wurzel des reformatorischen Anliegens, der 
konfessionellen Divergenz und der kirchlichen 
Spaltung reicht" (453). Auch wenn die Proble­
matik des Verhältnisses von Schrift und Tradition 
keine unmittelbare Aktualität mehr aufweist, 
hält der Autor eine rezeptionsgeschichtliche und 
theologische Untersuchung für angebracht, weil 
sie zum besseren Verständnis eines der wichtig­
sten Dokumente des Zweiten Vatikanums, näm­
lich der Offenbarungskonstitution Dei Verbum, 
beiträgt. 
Nach einigen grundSätzlichen Vorbemerkungen 
in der Einleitung (17-26) und einer Skizzierung 
des Schrift-Traditions-Verhältnisses im Judentum 
und in den biblischen Schriften (27-54) erfolgt eine 
Darstellung der wichtigsten Positionen und 
Streitpunkte in nachbiblischer Zeit (55-207), ange­
fangen von der Kanonbildung - die als "Akt 
ekklesialer Selbstvergewisserung" (60) verstan­
den wird - über die Patristik, mittelalterliche 
Lehre, Reformation, Trienter Konzil bis hin zu 
theologischen Entwürfen des 19. und 20. Jahr­
hunderts. Zentral ist schließlich die Auseinan­
dersetzung mit der Konstituion "Dei Verbum" 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (208-281). Der 
restliche Teil des Buches befaßt sich mit der theo­
logischen und lehramtlichen Rezeption (282-496) 
des Verhältnisses von Schrift und Tradition, wie 
es am Konzil formuliert wurde. Ein letztes Kapi­
tel versucht, ein Ergebnis (497-516) der gesamten 
Entwicklung festzuhalten. 
Der Wert dieser Untersuchung liegt in der sorg­
fältigen Aufarbeitung vieler relevanter Beiträge 
zur strittigen Frage nach dem theologischen 
Bezug von Heiliger Schrift und kirchlicher Über­
lieferung, wie u.a. das umfangreiche Literatur­
verzeichnis (517-560) dokumentiert. Buckenmaier 
zieht allerdings aus seiner Auseinandersetzung 
nur sehr vorsichtig systematisch-theologische 
Konsequenzen; er schneidet zwar manchmal die 
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fundamentaltheologische Frage nach dem zu­
grundeliegenden Offenbarungsverständnis (zum 
Beispiel 27, 38, 506, 515) an, verbleibt aber letzt­
lich auf der Position eines Kommentators. So 
wäre etwa die Frage nach dem Sinn der Aussage, 
etwas (zum Beispiel ein bestimmter Glaubens­
satz) sei in der Schrift enthalten (vgl. 165, 173 
["findet sich"], 190 ["ausgeschöpft"], 228, 374, 
495 ["schöpfen"] usw.), von grundlegender Be­
deutung für gegenwärtige Entwicklungen in 
Theologie und Kirche. Trotz dieser offenen Fra­
gen stellt Buckenmaiers Buch einen wichtigen 
Beitrag zur (rezeptionsgeschichtlichen) Erfor­
schung des Zweiten Vatikanums dar. 
Corrigenda: S. 76, 17. Zeile: Häretiker; S. 80, 
19. Zeile: akmalisierte; S. 102, Anm. 317, 1. Zeile: 
ökumeni~che; S. 105, Anm. 336, 2. Zeile: Her­
mgneutik; S. 191, Anm. 768,4. Zeile: einen Tief­
punkt; S. 236, 8. Zeile: unterschiedlidl; S. 251, 
7. Zeile: [zweites "wie" muß entfallen]; S. 275, 
3. Zeile: Qualifizierung; S. 313, 11./12. Zeile: 
lediglich; S. 394, 9. Zeile: [Anmerkung ,,139" ist 
irrtümlich großgedruckt]; S. 431, 5. Zeile v.u.: 
Quaestio disputatS}. 
Linz Franz Gmainer-Pranzl 
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• LANGENFELD MICHAEL FELIX, Bischöfliche 
Bemühungen um Weiterbildung und Kooperation 
des See/sorgeklerus. Pastoralkonferenzen im deut­
schen Sprachraum des 19. Jahrhunderts. Eine in­
stitutionengeschichtliche Untersuchung. (Römi­
sche Quartalschrift, 51. Supplementheft). (501). 
Herder 1997. Ln. DM 198,-. 
Ausbildung und Weiterbildung des Klerus stel­
len wesentliche Voraussetzungen einer gedeih­
lichen Seelsorgearbeit dar. Dem Konzil von 
Trient lag vor allem die gediegene "Ausbildung" 
der Geistlichen am Herzen. Der Autor, der sich 
mit der gezielten "Fortbildung" beschäftigt, geht 
im ersten Teil seines Werkes ausführlich auf die 
vielen Ansätze im Verlauf der Kirchengeschichte 
ein, die durch Trient ebenfalls neue Motivationen 
und Impulse erhielten (zum Beispiel Pastoral­
konferenzen des hl. Karl Borromaeus, Dienstags­
konferenzen des Vinzenz von Paul, Collationes 
casuum der Jesuiten, Pastoralkonferenzen Wes­
senbergs). Der systematische Aufbau beschöflich 
angeordneter Pastoralkonferenzen, welche der 
theologisch-praktischen Weiterbildung und der 
Gemeinschaftspflege dienen sollten, erfolgte 
aber erst im 19. Jahrhundert, wobei durchaus an 
die Zeit der Aufklärung angeknüpft werden 


